
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 

Vorlage Nr. 478/14 
 
 

Betreff: 
 

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2015, die 
Finanzplanung 2016 - 2019 und den Stellenplan der Kulturellen 
Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 16.12.2014 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Linke 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
1307 Kloster Bentlage 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 478/14 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  

1. Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Vertreterin der Stadt Rheine in 
der Gesellschafterversammlung der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster 
Bentlage gGmbH, Frau Dr. Angelika Kordfelder, den vorgestellten Wirt-
schaftsplan 2015 zu beschließen und den Finanzplan 2016 – 2019 zustim-
mend zur Kenntnis zu nehmen. 

 
2. Der Rat der Stadt Rheine beauftragt die Vertreterin der Stadt Rheine in 

der Gesellschafterversammlung der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster 
Bentlage gGmbH, Frau Dr. Angelika Kordfelder, den Stellenplan 2015ff der 
Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH zu beschließen. 

 
 
Begründung: 
  
Zu 1) 
Nach § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages der Kloster Bentlage gGmbH ist 
der Wirtschaftsplan von der Gesellschafterversammlung zu beschließen. Die mit-
telfristige Finanzplanung ist eine Vorausschau der darauf folgenden vier Ge-
schäftsjahre. Sie ist der Gesellschafterversammlung zur Kenntnis zu geben. 
 
Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung er-
folgt durch die Geschäftsführung der Gesellschaft. 
 
Es ist nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 der Gemeindeordnung (GO) zu 
verfahren. 
 
Zu 2) 
Nach § 16 des Gesellschaftervertrages ist der Stellenplan von der Gesellschafter-
versammlung zu beschließen. Die Aufstellung erfolgt durch die Geschäftsführung 
der Gesellschaft. 
 
 
Der Aufsichtsrat der Kloster Bentlage gGmbH hat in seiner Sitzung am 3. No-
vember 2014 der Gesellschafterversammlung die Zustimmung zum Wirtschafts-
plan, zur mittelfristigen Finanzplaung und zum Stellenplan empfohlen. 
 
Der Wirtschaftsplan, die mittelfristige Finanzplanung und der Stellenplan sind 
darüber hinaus dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Finanzplanung 
Anlage 2 – Stellenplan 2015 
 


